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Änderungen an Abschnitt 2 Vergabebestimmungen im Anwendungsbereich der Richtlinie 2014/24/EU3 (VOB/A 

– EU) 
Lfd.Nr.1 Alt Änderungsfassung vom 16. Juni 2023 Änderungsfassung vom 6. September 2023 

1 neu § 8 EU Vergabeunterlagen 
 
(2) 

1. Das Anschreiben muss die nach 
Anhang V Teil C der Richtlinie 
2014/24/EU geforderten 
Informationen enthalten, die außer 
den Vertragsunterlagen für den 
Entschluss zur Abgabe eines Angebots 
notwendig sind, sofern sie nicht 
bereits veröffentlicht wurden. 

 

 § 8 EU Vergabeunterlagen 
 
(2) 

1. Das Anschreiben muss die 
Informationen nach Vorgabe der 
Spalte 18 der Tabelle 2 des Anhangs 
der Durchführungsverordnung (EU) 
2019/1780 enthalten, die außer den 
Vertragsunterlagen für den Entschluss 
zur Abgabe eines Angebots notwendig 
sind, sofern sie nicht bereits 
veröffentlicht wurden. 

1 alt § 10a EU Fristen im offenen Verfahren 
(2) Die Angebotsfrist kann auf 15 
Kalendertage, gerechnet vom Tag nach 
Absendung der Auftragsbekanntmachung, 
verkürzt werden. Voraussetzung dafür ist, dass 
eine Vorinformation nach dem 
vorgeschriebenen Muster gemäß § 12 EU 
Absatz 1 Nummer 3 mindestens 35 

§ 10a EU Fristen im offenen Verfahren 
(2) Die Angebotsfrist kann auf 15 Kalendertage, 
gerechnet vom Tag nach Absendung der 
Auftragsbekanntmachung, verkürzt werden. 
Voraussetzung dafür ist, dass eine 
Vorinformation nach dem vorgeschriebenen 
Muster gemäß § 12 EU Absatz 1 Nummer 2 
mindestens 35 Kalendertage, höchstens aber 

 

 
1 Neu bezieht sich auf die Nummerierung in der Fassung vom 6. September, alt auf die Fassung vom 16. Juni. 
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Kalendertage, höchstens aber zwölf Monate 
vor dem Tag der Absendung der 
Auftragsbekanntmachung an das Amt für 
Veröffentlichungen der Europäischen Union 
abgesandt wurde. Diese Vorinformation muss 
mindestens die im Muster einer 
Auftragsbekanntmachung nach Anhang V Teil C 
der Richtlinie 2014/24/EU für das offene 
Verfahren geforderten Angaben enthalten, 
soweit diese Informationen zum Zeitpunkt der 
Absendung der Vorinformation vorlagen. 
 
§ 10b EU Fristen im nicht offenen Verfahren 
(3) Die Angebotsfrist nach Absatz 2 kann auf 
zehn Kalendertage, gerechnet vom Tag nach 
Absendung der Aufforderung zur 
Angebotsabgabe, verkürzt werden. 
Voraussetzung dafür ist, dass eine 
Vorinformation nach dem vorgeschriebenen 
Muster gemäß § 12 EU Absatz 1 Nummer 3 
mindestens 35 Kalendertage, höchstens aber 
zwölf Monate vor dem Tag der Absendung der 
Auftragsbekanntmachung an das Amt für 
Veröffentlichungen der Europäischen Union 
abgesandt wurde. Diese Vorinformation muss 
mindestens die im Muster einer 
Auftragsbekanntmachung nach Anhang V Teil C 
der Richtlinie 2014/24/EU für das nicht offene 
Verfahren geforderten Angaben enthalten, 
soweit diese Informationen zum Zeitpunkt der 
Absendung der Vorinformation vorlagen. 
 

zwölf Monate vor dem Tag der Absendung der 
Auftragsbekanntmachung an das Amt für 
Veröffentlichungen der Europäischen Union 
abgesandt wurde. Diese Vorinformation muss 
mindestens die im Muster einer 
Auftragsbekanntmachung nach Anhang V Teil C 
der Richtlinie 2014/24/EU für das offene 
Verfahren geforderten Angaben enthalten, 
soweit diese Informationen zum Zeitpunkt der 
Absendung der Vorinformation vorlagen. 
 
§ 10b EU Fristen im nicht offenen Verfahren 
(3) Die Angebotsfrist nach Absatz 2 kann auf 
zehn Kalendertage, gerechnet vom Tag nach 
Absendung der Aufforderung zur 
Angebotsabgabe, verkürzt werden. 
Voraussetzung dafür ist, dass eine 
Vorinformation nach dem vorgeschriebenen 
Muster gemäß § 12 EU Absatz 1 Nummer 2 
mindestens 35 Kalendertage, höchstens aber 
zwölf Monate vor dem Tag der Absendung der 
Auftragsbekanntmachung an das Amt für 
Veröffentlichungen der Europäischen Union 
abgesandt wurde. Diese Vorinformation muss 
mindestens die im Muster einer 
Auftragsbekanntmachung nach Anhang V Teil C 
der Richtlinie 2014/24/EU für das nicht offene 
Verfahren geforderten Angaben enthalten, 
soweit diese Informationen zum Zeitpunkt der 
Absendung der Vorinformation vorlagen. 
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2 alt § 11 EU Grundsätze der 
Informationsübermittlung 
 
(2) Auftragsbekanntmachungen, 
Vorinformationen nach § 12 EU Absatz 1 oder 
Absatz 2, Vergabebekanntmachungen und 
Bekanntmachungen über Auftragsänderungen 
(Bekanntmachungen) sind dem Amt für 
Veröffentlichungen der Europäischen Union 
mit elektronischen Mitteln zu übermitteln. Der 
öffentliche Auftraggeber muss den Tag der 
Absendung nachweisen können. 
 

§ 11 EU Grundsätze der 
Informationsübermittlung 
 
(2) Auftragsbekanntmachungen, 
Vorinformationen nach § 12 EU Absatz 1 oder 
Absatz 2, Vergabebekanntmachungen und 
Bekanntmachungen über Auftragsänderungen 
(Bekanntmachungen) sind dem Amt für 
Veröffentlichungen der Europäischen Union 
elektronisch über den zentralen Datenservice 
Öffentlicher Einkauf zu übermitteln. Der 
öffentliche Auftraggeber muss den Tag der 
Absendung nachweisen können. 
 

 

3, 4, 5 
alt 

§ 12 EU Vorinformation, 
Auftragsbekanntmachung 
 
 
(1) 
2. Eine Vorinformation ist nur dann 
verpflichtend, wenn der öffentliche 
Auftraggeber von der Möglichkeit einer 
Verkürzung der Angebotsfrist gemäß § 10a EU 
Absatz 2 oder § 10b EU Absatz 3 Gebrauch 
machen möchte. 
 
 
 
 
 
3. Die Vorinformation ist nach den von der 
Europäischen Kommission festgelegten 

§ 12 EU Vorinformation, 
Auftragsbekanntmachung, Ex-Ante-
Bekanntmachung 
 
(1) 
2. Eine Vorinformation ist nur dann 
verpflichtend, wenn der öffentliche 
Auftraggeber von der Möglichkeit einer 
Verkürzung der Angebotsfrist gemäß § 10a EU 
Absatz 2 oder § 10b EU Absatz 3 Gebrauch 
machen möchte. In diesem Fall ist die 
Vorinformation nach den Vorgaben der Spalte 
7 in Tabelle 2 des Anhangs der Durchführungs-
verordnung (EU) 2019/1780 in Verbindung mit 
§ 10a VgV zu erstellen. 
 
3. Eine Vorinformation nur zu 
Informationszwecken ist nach den Vorgaben 
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Standardformularen zu erstellen und enthält 
die Informationen nach Anhang V Teil B der 
Richtlinie 2014/24/EU. 
 

der Spalte 4 in Tabelle 2 des Anhangs der 
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1780 in 
Verbindung mit § 10a VgV zu erstellen. 

2. neu § 12 EU Vorinformation, 
Auftragsbekanntmachung 
 
(1) 
4. Nach Genehmigung der Planung ist die 
Vorinformation sobald wie möglich dem Amt 
für Veröffentlichungen der Europäischen Union 
zu übermitteln oder im Beschafferprofil zu 
veröffentlichen; in diesem Fall ist dem Amt für 
Veröffentlichungen der Europäischen Union 
zuvor auf elektronischem Weg die 
Ankündigung dieser Veröffentlichung mit den 
von der Europäischen Kommission festgelegten 
Standardformularen zu melden. Dabei ist der 
Tag der Übermittlung anzugeben. Die 
Vorinformation kann außerdem in 
Tageszeitungen, amtlichen 
Veröffentlichungsblättern oder 
Internetportalen veröffentlicht werden. 

 § 12 EU Vorinformation, 
Auftragsbekanntmachung 
 
(1) 
4. Nach Genehmigung der Planung ist die 
Vorinformation sobald wie möglich über den 
zentralen Datenservice Öffentlicher Einkauf 
dem Amt für Veröffentlichungen der 
Europäischen Union zu übermitteln oder im 
Beschafferprofil zu veröffentlichen; in diesem 
Fall ist dem Amt für Veröffentlichungen der 
Europäischen Union zuvor über den zentralen 
Datenservice Öffentlicher Einkauf die 
Ankündigung dieser Veröffentlichung nach den 
Vorgaben der Spalte 1 in Tabelle 2 des Anhangs 
der Durchführungsverordnung (EU) 2019/1780 
in Verbindung mit § 10a VgV zu melden. Dabei 
ist der Tag der Übermittlung anzugeben. Die 
Vorinformation kann außerdem in 
Tageszeitungen, amtlichen Veröffentlichungs-
blättern oder Internetportalen veröffentlicht 
werden. 
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6 alt 
3 neu 

 § 12 EU Vorinformation, 
Auftragsbekanntmachung 
 
(2) 
4. Nach Genehmigung der Planung ist die 
Vorinformation sobald wie möglich über den 
zentralen Datenservice Öffentlicher Einkauf 
dem Amt für Veröffentlichungen der Euro-
päischen Union zu übermitteln oder im 
Beschafferprofil zu veröffentlichen; in diesem 
Fall ist dem Amt für Veröffentlichungen der 
Europäischen Union zuvor über den zentralen 
Datenservice Öffentlicher Einkauf die Ankün-
digung dieser Veröffentlichung nach den 
Vorgaben der Spalte 1 in Tabelle 2 des Anhangs 
der Durchführungsverordnung (EU) 2019/1780 
in Verbindung mit § 10a VgV zu melden. 
 

 
 
 
 
§ 12 EU Absatz 2 Nummer 4 Satz 1 wird 
aufgehoben. 

7 § 12 EU Vorinformation, 
Auftragsbekanntmachung 
 
(2) 

1. Bei nicht offenen Verfahren und 
Verhandlungsverfahren kann ein 
subzentraler öffentlicher Auftraggeber 
eine Vorinformation als Aufruf zum 
Wettbewerb bekannt geben, sofern die 
Vorinformation sämtliche folgenden 
Bedingungen erfüllt: 

c) sie muss darüber hinaus die 
Informationen nach Anhang V 
Teil B Abschnitt I und die 

§ 12 EU Vorinformation, 
Auftragsbekanntmachung 
 
(2) 

1. Bei nicht offenen Verfahren und 

Verhandlungsverfahren kann ein 

subzentraler öffentlicher Auftraggeber 

eine Vorinformation als Aufruf zum 

Wettbewerb bekannt geben, sofern die 

Vorinformation sämtliche folgenden 

Bedingungen erfüllt: 

c) sie muss nach den Vorgaben 

der Spalte 10 in Tabelle 2 des 
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Informationen nach Anhang V 
Teil B Abschnitt II der Richtlinie 
2014/24/EU enthalten; 

 

Anhangs der Durch-

führungsverordnung 

(EU)2019/1780 in Verbindung 

mit § 10a VgV erstellt werden; 

8 § 12 EU Vorinformation, 
Auftragsbekanntmachung 
 
(3) 

2. Die Auftragsbekanntmachung erfolgt 
mit den von der Europäischen 
Kommission festgelegten 
Standardformularen und enthält die 
Informationen nach Anhang V Teil C 
der Richtlinie 2014/24/EU. Dabei sind 
zu allen Nummern Angaben zu 
machen; die Texte des Formulars sind 
nicht zu wiederholen. Die 
Auftragsbekanntmachung ist dem Amt 
für Veröffentlichungen der 
Europäischen Union elektronisch5 zu 
übermitteln. 
 

§ 12 EU Vorinformation, 
Auftragsbekanntmachung 
 
(3) 

2. Die Auftragsbekanntmachung wird 
nach den Vorgaben der Spalte 16 in 
Tabelle 2 des Anhangs der 
Durchführungsverordnung (EU) 
2019/1780 in Verbindung mit § 10a 
VgV erstellt und ist dem Amt für 
Veröffentlichungen der Europäischen 
Union elektronisch über den zentralen 
Datenservice Öffentlicher Einkauf zu 
übermitteln. 

 

 

9 § 12 EU Vorinformation, 
Auftragsbekanntmachung 
 
(3) 

5. Die Auftragsbekanntmachung kann 
zusätzlich im Inland veröffentlicht 
werden, beispielsweise in 
Tageszeitungen, amtlichen 
Veröffentlichungsblättern oder 

§ 12 EU Vorinformation, 
Auftragsbekanntmachung 
 
(3) 

5. Die Auftragsbekanntmachung kann 
zusätzlich im Inland veröffentlicht 
werden, beispielsweise in 
Tageszeitungen, amtlichen 
Veröffentlichungsblättern oder 
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Internetportalen; sie kann auch auf 
www.service.bund.de veröffentlicht 
werden. Sie darf nur die Angaben 
enthalten, die dem Amt für 
Veröffentlichungen der Europäischen 
Union übermittelt wurden und muss 
auf den Tag der Übermittlung 
hinweisen. Sie darf nicht vor der 
Veröffentlichung durch dieses Amt 
veröffentlicht werden. Die 
Veröffentlichung auf nationaler Ebene 
kann jedoch in jedem Fall erfolgen, 
wenn der öffentliche Auftraggeber 
nicht innerhalb von 48 Stunden nach 
Bestätigung des Eingangs der 
Auftragsbekanntmachung gemäß 
Nummer 4 über die Veröffentlichung 
unterrichtet wurde. 

 

Internetportalen. Sie darf nur die 
Angaben enthalten, die dem Amt für 
Veröffentlichungen der Europäischen 
Union übermittelt wurden und muss 
auf den Tag der Übermittlung 
hinweisen. Sie darf nicht vor der 
Veröffentlichung durch dieses Amt 
veröffentlicht werden. Die 
Veröffentlichung auf nationaler Ebene 
kann jedoch in jedem Fall erfolgen, 
wenn der öffentliche Auftraggeber 
nicht innerhalb von 48 Stunden nach 
Bestätigung des Eingangs der 
Auftragsbekanntmachung gemäß 
Nummer 4 über die Veröffentlichung 
unterrichtet wurde. 

10 § 12 EU Vorinformation, 
Auftragsbekanntmachung 
 

§ 12 EU Vorinformation, 
Auftragsbekanntmachung 
 
(4) 
Die freiwillige Ex-Ante-Transparenz-

bekanntmachung im Sinne des § 135 Absatz 3 

Satz 1 Nummer 2 und Satz 2 des Gesetzes 

gegen Wettbewerbsbeschränkungen erfolgt 

nach den Vorgaben der Spalte 25 in Tabelle 2 

des Anhangs der Durchführungsverordnung 

(EU) 2019/1780 in Verbindung mit § 10a VgV. 
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11 § 18 EU Zuschlag 
 
(3) 

2. Die Vergabebekanntmachung erfolgt 
mit den von der Europäischen 
Kommission festgelegten 
Standardformularen und enthält die 
Informationen nach Anhang V Teil D 
der Richtlinie 2014/24/EU. 

§ 18 EU Zuschlag 
 
(3) 

2. Die Vergabebekanntmachung wird 
nach den Vorgaben der Spalte 29 in 
Tabelle 2 des Anhangs der 
Durchführungsverordnung (EU) 
2019/1780 in Verbindung mit § 10a 
VgV erstellt. 

 

 

12 § 18 EU Zuschlag 
 
(4) Die Vergabebekanntmachung ist dem Amt 

für Veröffentlichungen der Europäischen Union 

in kürzester Frist – spätestens 30 Kalendertage 

nach Auftragserteilung – elektronisch zu 

übermitteln. 

§ 18 EU Zuschlag 
 
(4) Die Vergabebekanntmachung ist dem Amt 

für Veröffentlichungen der Europäischen Union 

in kürzester Frist – spätestens 30 Kalendertage 

nach Auftragserteilung – elektronisch über den 

zentralen Datenservice Öffentlicher Einkauf zu 

übermitteln. 

 

13 § 22 EU Auftragsänderungen während der 
Vertragslaufzeit 
 
(5) Änderungen nach Absatz 2 Nummer 2 und 
3 sind im Amtsblatt der Europäischen Union 
bekannt zu machen. 
 

§ 22 EU Auftragsänderungen während der 
Vertragslaufzeit 
 
(5) Änderungen nach Absatz 2 Nummer 2 und 

3 sind nach den Vorgaben der Spalte 38 in 

Tabelle 2 des Anhangs der Durchführungs-

verordnung (EU) 2019/1780 in Verbindung mit 

§ 10a VgV über den zentralen Datenservice 

Öffentlicher Einkauf im Amtsblatt der 

Europäischen Union bekannt zu machen. 
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Änderungen an Abschnitt 3 Vergabebestimmungen im Anwendungsbereich der Richtlinie 2009/81/EG6 (VOB/A 

– VS) 
Lfd.Nr. Alt Änderungsfassung vom 16. Juni 2023 Änderungsfassung vom 6. September 2023 

1 neu § 8 VS Vergabeunterlagen 
 
(2) 

1. Das Anschreiben muss die in Anhang 
XV der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 2015/1986 geforderten 
Informationen enthalten, die außer 
den Vertragsunterlagen für den 
Entschluss zur Abgabe eines Angebots 
notwendig sind, sofern sie nicht 
bereits veröffentlicht wurden.  

 § 8 VS Vergabeunterlagen 
 
(2) 

1. Das Anschreiben muss die 
Informationen nach Vorgabe der 
Spalte 18 der Tabelle 2 des Anhangs 
der Durchführungsverordnung (EU) 
2019/1780 enthalten, die außer den 
Vertragsunterlagen für den Entschluss 
zur Abgabe eines Angebots notwendig 
sind, sofern sie nicht bereits 
veröffentlicht wurden. 

1 alt § 10b VS Fristen im nicht offenen Verfahren 
(4) Die Angebotsfrist kann auf 36 Kalendertage, 

gerechnet vom Tag nach Absendung der 

Aufforderung zur Angebotsabgabe, verkürzt 

werden; sie darf 22 Kalendertage nicht 

unterschreiten. Voraussetzung dafür ist, dass 

eine Vorinformation nach dem 

vorgeschriebenen Muster gemäß § 12 VS 

Absatz 1 Nummer 3 mindestens 52 

Kalendertage, höchstens aber zwölf Monate 

vor Absendung der Auftragsbekanntmachung 

des Auftrags an das Amt für 

Veröffentlichungen der Europäischen Union 

abgesandt wurde. Diese Vorinformation muss 

mindestens die im Muster einer 

§ 10b VS Fristen im nicht offenen Verfahren 
(4) Die Angebotsfrist kann auf 36 Kalendertage, 
gerechnet vom Tag nach Absendung der 
Aufforderung zur Angebotsabgabe, verkürzt 
werden; sie darf 22 Kalendertage nicht 
unterschreiten. Voraussetzung dafür ist, dass 
eine Vorinformation nach dem 
vorgeschriebenen Muster gemäß § 12 VS 
Absatz 1 Nummer 2 mindestens 52 
Kalendertage, höchstens aber zwölf Monate 
vor Absendung der Auftragsbekanntmachung 
des Auftrags an das Amt für 
Veröffentlichungen der Europäischen Union 
abgesandt wurde. Diese Vorinformation muss 
mindestens die im Muster einer 
Auftragsbekanntmachung nach § 12 VS Absatz 
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Auftragsbekanntmachung nach § 12 VS Absatz 

2 Nummer 2 für das nicht offene Verfahren 

geforderten Angaben enthalten, soweit diese 

Informationen zum Zeitpunkt der Absendung 

der Vorinformation vorlagen. 

2 Nummer 2 für das nicht offene Verfahren 
geforderten Angaben enthalten, soweit diese 
Informationen zum Zeitpunkt der Absendung 
der Vorinformation vorlagen. 

2 alt § 12 VS Vorinformation, 
Auftragsbekanntmachung 

§ 12 VS Vorinformation, 
Auftragsbekanntmachung, Ex-Ante-
Bekanntmachung 
 

 

3 alt 
2 neu 

§ 12 VS Vorinformation, 
Auftragsbekanntmachung 
 
(1) 

2. Eine Vorinformation ist nur dann 
verpflichtend, wenn der Auftraggeber 
von der Möglichkeit einer Verkürzung 
der Angebotsfrist gemäß § 10b VS 
Absatz 4 Gebrauch machen möchte. 

§ 12 VS Vorinformation, 
Auftragsbekanntmachung 
 
(1) 

2. Eine Vorinformation ist nur dann 
verpflichtend, wenn der Auftraggeber 
von der Möglichkeit einer Verkürzung 
der Angebotsfrist gemäß § 10b VS 
Absatz 4 Gebrauch machen möchte. In 
diesem Fall ist die Vorinformation nach 
den Vorgaben der Spalte 9 in Tabelle 2 
des Anhangs der Durchführungs-
verordnung (EU) 2019/1780 in 
Verbindung mit § 10a VgV, der 
aufgrund von § 2 Absatz 3 VSVgV gilt, 
zu erstellen. 

 

§ 12 VS Vorinformation, 
Auftragsbekanntmachung 
 
(1) 

2. Eine Vorinformation ist nur dann 

verpflichtend, wenn der Auftraggeber 

von der Möglichkeit einer Verkürzung 

der Angebotsfrist gemäß § 10b VS 

Absatz 4 Gebrauch machen möchte. In 

diesem Fall ist die Vorinformation nach 

den Vorgaben der Spalte 9 in Tabelle 2 

des Anhangs der Durchführungs-

verordnung (EU) 2019/1780 in 

Verbindung mit § 10a VgV, soweit 

dieser aufgrund von § 2 Absatz 3 

VSVgV hinsichtlich der Regelungen zu 

den Vorgaben der Durchführungs-

verordnung (EU) 2019/1780 und des 

Datenaustauschstandards eForms 

einschließlich der Regelungen zu 

verpflichtenden Datenfeldern 
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Anwendung findet gilt, zu 

 erstellen. 

 

4 alt 
3 neu 

§ 12 VS Vorinformation, 
Auftragsbekanntmachung 
 
(1) 

3. Die Vorinformation ist nach dem 
Muster gemäß Anhang XIII der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
2015/1986 zu erstellen. 

§ 12 VS Vorinformation, 
Auftragsbekanntmachung 
 
(1) 

3. Eine Vorinformation nur zu 
Informationszwecken ist nach den 
Vorgaben der Spalte 6 in Tabelle 2 des 
Anhangs der Durchführungs-
verordnung (EU) 2019/1780 in 
Verbindung mit § 10a VgV, der 
aufgrund von § 2 Absatz 3 VSVgV gilt, 
zu erstellen. 

 

§ 12 VS Vorinformation, 
Auftragsbekanntmachung 
 
(1) 

3. Eine Vorinformation nur zu 

Informationszwecken ist nach den 

Vorgaben der Spalte 6 in Tabelle 2 des 

Anhangs der Durchführungs-

verordnung (EU) 2019/1780 in 

Verbindung mit § 10a VgV, soweit 

dieser aufgrund von § 2 Absatz 3 

VSVgV hinsichtlich der Regelungen zu 

den Vorgaben der Durchführungs-

verordnung (EU) 2019/1780 und des 

Datenaustauschstandards eForms 

einschließlich der Regelungen zu 

verpflichtenden Datenfeldern 

Anwendung findet, zu erstellen. 

 

5 alt 
4 neu 

§ 12 VS Vorinformation, 
Auftragsbekanntmachung 
 
(1) 

4. Nach Genehmigung der Planung ist die 
Vorinformation sobald wie möglich 
dem Amt für Veröffentlichungen der 

§ 12 VS Vorinformation, 
Auftragsbekanntmachung 
 
(1) 

4. Nach Genehmigung der Planung ist die 
Vorinformation sobald wie möglich 
über den zentralen Datenservice 

§ 12 VS Vorinformation, 
Auftragsbekanntmachung 
 
(1) 

4. Nach Genehmigung der Planung ist die 

Vorinformation sobald wie möglich 

über den zentralen Datenservice 
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Europäischen Union8 zu übermitteln 
oder im Beschafferprofil nach § 11 VS 
Absatz 2 zu veröffentlichen; in diesem 
Fall ist dem Amt für Veröffentlichungen 
der Europäischen Union zuvor auf 
elektronischem Weg die 
Veröffentlichung mit dem Muster 
gemäß Anhang VIII der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
2015/1986 zu melden, Anhang VI der 
Richtlinie 2009/81/EG ist zu beachten. 
Die Vorinformation kann außerdem in 
Tageszeitungen, amtlichen 
Veröffentlichungsblättern oder 
Internetportalen veröffentlicht 
werden. 

Öffentlicher Einkauf dem Amt für 
Veröffentlichungen der Europäischen 
Union zu übermitteln oder im 
Beschafferprofil nach § 11 VS Absatz 2 
zu veröffentlichen; in diesem Fall ist 
dem Amt für Veröffentlichungen der 
Europäischen Union zuvor über den 
zentralen Datenservice Öffentlicher 
Einkauf die Veröffentlichung nach den 
Vorgaben der Spalte 3 in Tabelle 2 des 
Anhangs der Durchführungs-
verordnung (EU) 2019/1780 in 
Verbindung mit § 10a VgV, der 
aufgrund von § 2 Absatz 3 VSVgV gilt, 
zu melden, Anhang VI der Richtlinie 
2009/81/EG ist zu beachten. Die 
Vorinformation kann außerdem in 
Tageszeitungen, amtlichen 
Veröffentlichungsblättern oder 
Internetportalen veröffentlicht 
werden. 

 

Öffentlicher Einkauf dem Amt für 

Veröffentlichungen der Europäischen 

Union zu übermitteln oder im 

Beschafferprofil nach § 11 VS Absatz 2 

zu veröffentlichen; in diesem Fall ist 

dem Amt für Veröffentlichungen der 

Europäischen Union zuvor über den 

zentralen Datenservice Öffentlicher 

Einkauf die Veröffentlichung nach den 

Vorgaben der Spalte 3 in Tabelle 2 des 

Anhangs der Durchführungs-

verordnung (EU) 2019/1780 in 

Verbindung mit § 10a VgV, soweit 

dieser aufgrund von § 2 Absatz 3 

VSVgV hinsichtlich der Regelungen zu 

den Vorgaben der Durchführungs-

verordnung (EU) 2019/1780 und des 

Datenaustauschstandards eForms 

einschließlich der Regelungen zu 

verpflichtenden Datenfeldern 

Anwendung findet, zu melden, Anhang 

VI der Richtlinie 2009/81/EG ist zu 

beachten. Die Vorinformation kann 

außerdem in Tageszeitungen, 

amtlichen Veröffentlichungsblättern 

oder Internetportalen veröffentlicht 

werden. 
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6 alt 
5 neu 

§ 12 VS Vorinformation, 
Auftragsbekanntmachung 
 
(2) 

2. Die Auftragsbekanntmachungen 
müssen die in Anhang XV der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
2015/1986 geforderten Informationen 
enthalten und sollen nicht mehr als 
650 Wörter umfassen, wenn der Inhalt 
der Auftragsbekanntmachung nicht auf 
elektronischem Weg gemäß dem 
Muster und unter Beachtung der 
Verfahren bei der Übermittlung nach 
Anhang VI Nummer 3 der Richtlinie 
2009/81/EG abgesendet wird. 
Auftragsbekanntmachungen sind im 
Amtsblatt der Europäischen Union zu 
veröffentlichen und dem Amt für 
Veröffentlichungen der Europäischen 
Union unverzüglich, in Fällen des 
beschleunigten Verfahrens per Telefax 
oder elektronisch9 zu übermitteln. 

§ 12 VS Vorinformation, 
Auftragsbekanntmachung 
 
(2) 

2. Die Auftragsbekanntmachungen 
müssen nach den Vorgaben der Spalte 
18 in Tabelle 2 des Anhangs der 
Durchführungsverordnung (EU) 
2019/1780 in Verbindung mit § 10a 
VgV, der aufgrund von § 2 Absatz 3 
VSVgV gilt, erstellt werden. Wird der 
Inhalt der Auftragsbekanntmachung 
nicht auf elektronischem Weg über-
mittelt, soll er nicht mehr als 650 
Wörter umfassen. Auftragsbekannt-
machungen sind im Amtsblatt der 
Europäischen Union zu veröffentlichen 
und dem Amt für Veröffentlichungen 
der Europäischen Union unverzüglich, 
in Fällen des beschleunigten 
Verfahrens per Telefax oder 
elektronisch über den zentralen 
Datenservice Öffentlicher Einkauf zu 
übermitteln. 

 

§ 12 VS Vorinformation, 
Auftragsbekanntmachung 
 
(2) 

2. Die Auftragsbekanntmachungen 

müssen nach den Vorgaben der Spalte 

18 in Tabelle 2 des Anhangs der 

Durchführungsverordnung (EU) 

2019/1780 in Verbindung mit § 10a 

VgV, soweit dieser aufgrund von § 2 

Absatz 3 VSVgV hinsichtlich der 

Regelungen zu den Vorgaben der 

Durchführungsverordnung (EU) 

2019/1780 und des Datenaustausch-

standards eForms einschließlich der 

Regelungen zu verpflichtenden 

Datenfeldern Anwendung findet, 

erstellt werden. Wird der Inhalt der 

Auftragsbekanntmachung nicht auf 

elektronischem Weg übermittelt, soll 

er nicht mehr als 650 Wörter 

umfassen. Auftragsbekanntmachungen 

sind im Amtsblatt der Europäischen 

Union zu veröffentlichen und dem Amt 

für Veröffentlichungen der 

Europäischen Union unverzüglich, in 

Fällen des beschleunigten Verfahrens 

per Telefax oder elektronisch über den 
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zentralen Datenservice Öffentlicher 

Einkauf zu übermitteln. 

 

7 alt § 12 VS Vorinformation, 
Auftragsbekanntmachung 
 
(2) 
 

6. Die Auftragsbekanntmachungen 
können zusätzlich im Inland 
veröffentlicht werden, beispielsweise 
in Tageszeitungen, amtlichen 
Veröffentlichungsblättern oder 
Internetportalen; sie können auch auf 
www.service.bund.de veröffentlicht 
werden. Sie dürfen nur die Angaben 
enthalten, die dem Amt für 
Veröffentlichungen der Europäischen 
Union übermittelt wurden, und dürfen 
nicht vor Absendung an dieses Amt 
veröffentlicht werden. 

 

§ 12 VS Vorinformation, 
Auftragsbekanntmachung 
 
(2) 
 

6. Die Auftragsbekanntmachungen 
können zusätzlich im Inland 
veröffentlicht werden, beispielsweise 
in Tageszeitungen, amtlichen 
Veröffentlichungsblättern oder 
Internetportalen. Sie dürfen nur die 
Angaben enthalten, die dem Amt für 
Veröffentlichungen der Europäischen 
Union übermittelt wurden, und dürfen 
nicht vor Absendung an dieses Amt 
veröffentlicht werden. 

 

8 alt 
6 neu 

§ 12 VS Vorinformation, 
Auftragsbekanntmachung 
 
(3) 

1. Die Auftragsbekanntmachung ist beim 
nicht offenen Verfahren, 
Verhandlungsverfahren und 
wettbewerblichen Dialog nach dem 
Muster gemäß Anhang XV der 

§ 12 VS Vorinformation, 
Auftragsbekanntmachung 
 
(3) 
Die freiwillige Ex-Ante-
Transparenzbekanntmachung im Sinne des § 
135 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 und Satz 2 
des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen erfolgt nach den Vorgaben 

§ 12 VS Vorinformation, 
Auftragsbekanntmachung 
 
(3) 
Die freiwillige Ex-Ante-
Transparenzbekanntmachung im Sinne des § 
135 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 und Satz 2 
des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen erfolgt nach den Vorgaben 
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Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
2015/1986 zu erstellen. 

2. Dabei sind zu allen Nummern Angaben 
zu machen; die Texte des Musters sind 
nicht zu wiederholen. 

der Spalte 27 in Tabelle 2 des 
Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 
2019/1780 in Verbindung mit § 10a VgV, der 
aufgrund von § 2 Absatz 3 VSVgV gilt. 
 

der Spalte 27 in Tabelle 2 des 
Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 
2019/1780 in Verbindung mit § 10a VgV, 
soweit dieser aufgrund von § 2 Absatz 3 VSVgV 
hinsichtlich der Regelungen zu den Vorgaben 
der Durchführungsverordnung (EU) 2019/1780 
und des Datenaustauschstandards eForms 
einschließlich der Regelungen zu verpflichten-
den Datenfeldern Anwendung findet. 
 

9 alt 
7 neu 

§ 18 VS Zuschlag 
 
(3) 

2. Die Vergabebekanntmachung ist nach 
dem Muster gemäß Anhang XIV der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
2015/1986 zu erstellen. Beim 
Verhandlungsverfahren ohne 
Teilnahmewettbewerb hat der 
Auftraggeber die Gründe, die die Wahl 
dieses Verfahrens rechtfertigen, in der 
Vergabebekanntmachung mitzuteilen. 

 

§ 18 VS Zuschlag 
 
(3) 

2. Die Vergabebekanntmachung ist nach 
den Vorgaben der Spalte 31 in Tabelle 
2 des Anhangs der 
Durchführungsverordnung (EU) 
2019/1780 in Verbindung mit § 10a 
VgV, der aufgrund von § 2 Absatz 3 
VSVgV gilt, zu erstellen. 

§ 18 VS Zuschlag 
 
(3) 
 

2. Die Vergabebekanntmachung ist nach 
den Vorgaben der Spalte 31 in Tabelle 
2 des Anhangs der 
Durchführungsverordnung (EU) 
2019/1780 in Verbindung mit § 10a 
VgV, soweit dieser aufgrund von § 2 
Absatz 3 VSVgV hinsichtlich der 
Regelungen zu den Vorgaben der 
Durchführungsverordnung (EU) 
2019/1780 und des 
Datenaustauschstandards eForms 
einschließlich der Regelungen zu 
verpflichtenden Datenfeldern 
Anwendung findet, zu erstellen. 
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10 alt § 18 VS Zuschlag 
 
(4) Die Vergabebekanntmachung ist dem Amt 
für Veröffentlichungen der Europäischen Union 
in kürzester Frist – spätestens 48 Kalendertage 
nach Auftragserteilung – zu übermitteln. 
 

§ 18 VS Zuschlag 
 
(4) Die Vergabebekanntmachung ist dem Amt 
für Veröffentlichungen der Europäischen Union 
in kürzester Frist – spätestens 48 Kalendertage 
nach Auftragserteilung – elektronisch über den 
zentralen Datenservice Öffentlicher Einkauf zu 
übermitteln. 
 

 

11 alt 
8 neu 

§ 22 VS Auftragsänderungen während der 
Vertragslaufzeit 
 
(5) Änderungen nach Absatz 2 Nummer 2 und 

3 sind im Amtsblatt der Europäischen Union 

bekannt zu machen. 

§ 22 VS Auftragsänderungen während der 
Vertragslaufzeit 
(5) Änderungen nach Absatz 2 Nummer 2 und 
3 sind entsprechend den Vorgaben der Spalte 
38 in Tabelle 2 desAnhangs der 
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1780 in 
Verbindung mit § 10a VgV, der aufgrund von § 
2 Absatz 3 VSVgV gilt, über den zentralen 
Datenservice Öffentlicher Einkauf im Amtsblatt 
der Europäischen Unionbekannt zu machen. 

§ 22 VS Auftragsänderungen während der 
Vertragslaufzeit 
(5) Änderungen nach Absatz 2 Nummer 2 und 
3 sind entsprechend den Vorgaben der Spalte 
38 in Tabelle 2 desAnhangs der 
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1780 in 
Verbindung mit § 10a VgV, soweit dieser 
aufgrund von § 2 Absatz 3 VSVgV hinsichtlich 
der Regelungen zu den Vorgaben der 
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1780 und 
des Datenaustauschstandards eForms 
einschließlich der Regelungen zu 
verpflichtenden Datenfeldern Anwendung 
findet, über den zentralen Datenservice 
Öffentlicher Einkauf im Amtsblatt der 
Europäischen Unionbekannt zu machen. 

 


